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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Personensorgeberechtigte, 

liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

 

wir wollen das Zusammenleben in der Schulgemeinschaft für alle möglichst angenehm gestalten. Nur 

dann kann die Schule ihren Erziehungs- und Bildungsauftrag erfüllen. Der Umgang miteinander soll von 

Wertschätzung, Respekt und Verlässlichkeit geprägt sein. Die folgenden Regeln helfen uns dabei. 

 

„Jeder Schüler ist verpflichtet, den Unterricht regelmäßig (Teilnahmepflicht) und ordnungsgemäß zu 

besuchen und die Schulordnung einzuhalten.“ (§ 1 Schulbesuchs-Verordnung vom 08.06.1976) 

 

Verbindliche Regeln für Alle 

 

Ich bin zu allen höflich. Ich höre zu und lasse andere ausreden. 

Ich lasse alle in Ruhe lernen, arbeiten und spielen. Ich kläre Streit mit Worten. 

Ich halte andere Meinungen aus. Ich höre auf „Stopp“. 

Ich bin ehrlich. Ich helfe oder hole Hilfe. 

Ich passe auf alle Sachen auf. Ich bin pünktlich. 

 

Wir achten auf die Einhaltung dieser Regeln und helfen uns gegenseitig bei der Umsetzung der Haus- und 

Schulordnung. Wir tragen durch unser Verhalten dazu bei, dass sich alle in der Schule wohlfühlen. Dazu 

gehört, sich gegenseitig zu helfen, Streit zu schlichten und keinen auszulachen. 

 

Abwesenheit 

von der Schule 

Benachrichtigung der Schule vor Unterrichtsbeginn, telefonisch oder schriftlich per E-Mail im 

Sekretariat. Aus Sorge um die Kinder kann die Schule bei Fehlen morgens telefonisch 

nachfragen. 

Verbote • Alle Formen von Gewalt 

• Provokationen, Beleidigungen, Erpressungen, Bedrohungen, Mobbing, rassistische 
Äußerungen 

• Diebstahl 

• Rauchen auf dem Schulgelände (Jugendschutzgesetz) 

• Handys und Smartwatches werden zu Unterrichtsbeginn eingesammelt und zum Ende des 
Unterrichts wieder an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben. 

• Spucken auf den Boden 

• Beschädigen fremden Eigentums 

Regelverstöße Jeder Regelverstoß hat Konsequenzen. 

 

 

Müllheim, den 09.01.2025 Schulkonferenz der Albert-Julius-Sievert Schule 
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